
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE Bvwg Erkenntnis 2020/2/3 W203
2175206-1

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.2020

Entscheidungsdatum

03.02.2020

Norm

AsylG 2005 §3

AsylG 2005 §3 Abs1

B-VG Art. 133 Abs4

VwGVG §24 Abs1

VwGVG §28 Abs1

VwGVG §28 Abs2

Spruch

W203 2175206-1/11E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Gottfried SCHLÖGLHOFER als Einzelrichter über die

Beschwerde der XXXX , geboren am XXXX .1998, StA. Syrien, gegen Spruchteil I des Bescheides des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 14.09.2017, Zl. 1140889007 - 170083515, nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung zu Recht:

A) Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet

abgewiesen.

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

1. Die Beschwerdeführerin, eine syrische Staatsangehörige, stellte am 20.01.2017 den gegenständlichen Antrag auf

internationalen Schutz.

2. Am selben Tag wurde sie durch ein Organ des öKentlichen Sicherheitsdienstes der Erstbefragung unterzogen. Dabei

gab sie im Wesentlichen an, dass sie ledig sei, der arabischen Volksgruppe angehöre und sich zum sunnitischen Islam

bekenne. Sie sei in Deir ez-Zor geboren, habe 9 Jahre die Grundschule besucht und in Syrien nie gearbeitet. Den

Entschluss, ihren Herkunftsstaat zu verlassen, habe sie im Oktober 2016 gefasst. Sie habe in Deir ez-Zor Angst um ihr

Leben gehabt und sei gemeinsam mit einem Onkel zunächst in die Türkei geLüchtet. Später habe sie ihren
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Lebenspartner kennengelernt, der inzwischen in Österreich leben würde, und sich deswegen entschieden, nach

Österreich zu kommen.

Die Beschwerdeführerin gab an, dass in Syrien noch Ihr Vater und ihre Mutter sowie ein zwölfjähriger Bruder und zwei

Schwestern im Alter von sieben bzw. zwei Jahren leben würden.

3. Am 12.09.2017 wurde die Beschwerdeführerin vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden:

belangte Behörde) niederschriftlich einvernommen. Dabei gab sie an, dass sie verheiratet sei und eine Tochter habe.

Sie habe am 17.01.2017 in Wien vor dem islamischen Kulturzentrum einen Ehevertrag geschlossen, ihre Tochter sei am

XXXX .2017 geboren.

Die Frage, ob sie jemals konkreten persönlichen Verfolgungshandlungen durch private Dritte oder/und staatliche

Behörden aufgrund ihrer politischen Gesinnung, religiösen Glaubenszugehörigkeit, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer

bestimmten sozialen Gruppe oder Volksgruppenzugehörigkeit ausgesetzt gewesen sei, verneinte die

Beschwerdeführerin.

Weiters gab die Beschwerdeführerin an, dass sie "nach vorheriger Manuduktion einen Antrag auf ein

Familienverfahren" - bezogen auf die Asylverfahren ihrer Tochter und ihres Ehemannes - stelle. Eigene Fluchtgründe

habe sie nicht.

Sie lebe zusammen mit ihrem Lebenspartner und ihrer Tochter, beide anerkannte Flüchtlinge, in Wien.

Mit Bescheid vom 14.09.2017, Zl. 1140889007 - 170083515 (im Folgenden: angefochtener Bescheid), wies die belangte

Behörde den Antrag der Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status einer

Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 ab (Spruchpunkt I). Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005

wurde der Beschwerdeführerin der Status einer subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.) und ihr

gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung erteilt (Spruchpunkt III.).

Begründend stellte die belangte Behörde im Wesentlichen fest, dass die Beschwerdeführerin eine asylrelevante

Verfolgung nicht glaubhaft machen habe können. Sie habe keine eigenen Fluchtgründe vorgebracht. Da keine

aufrechte Ehe im Herkunftsland bestanden habe, liege kein Familienverfahren vor.

4. Am 09.10.2017 erhob die Beschwerdeführerin gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides Beschwerde.

Darin wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass sie im erstinstanzlichen Verfahren ihre eigenen Fluchtgründe nur

aufgrund der inhaltlich falschen Manuduktion, dass in ihrem Fall ein Familienverfahren vorliege, nicht vorgebracht

habe.

Sie stamme aus einer nicht besonderes wohlhabenden Familie aus einem Gebiet, das vom IS kontrolliert werde. Die

Familie sei in Geldnöten gewesen, weswegen ihr Vater beschlossen habe, die Beschwerdeführerin an einen Cousin, der

im Libanon arbeitete und den sie nicht gekannt habe, zu verheiraten. Sie sei daraufhin zu einem Onkel ihres

Vertrauens gegangen und habe gemeinsam mit diesem schlepperunterstützt das Land verlassen.

Bei Deir ez-Zor handele es sich um ein Gebiet, das vom IS beherrscht und in dem eine sehr restriktive Haltung

gegenüber Frauen gelebt werde. Es gebe dort strenge Kleidungsvorschriften und die Frauen dürften sich nicht frei und

unabhängig bewegen.

Im Falle einer Rückkehr nach Syrien fürchte die Beschwerdeführerin, aufgrund ihrer Verweigerung der Zwangsheirat

von ihrer Familie verfolgt zu werden und im IS-Gebiet geschlechtsspezifische Gewalt zu erleiden.

Außerdem würde die Beschwerdeführerin, deren Ehegatte in Österreich über Asylstatus verfüge, im Falle einer

Rückkehr nach Syrien als alleinstehende Frau einem erhöhten Risiko von Gewalt und Schikane ausgesetzt sein. Es sei

in Syrien fast undenkbar, als Frau alleine zu leben, da eine Frau ohne Familie über keine gesellschaftlichen und

sozialen Schutzmechanismen verfüge.

Schließlich drohe der Beschwerdeführerin auch aufgrund ihrer Asylantragstellung in Österreich, dass ihr in Syrien eine

gewisse regimekritische Haltung unterstellt werde.

5. Mit Schreiben vom 30.10.2017, eingelangt am 02.11.2017, legte die belangte Behörde die gegenständliche

Beschwerde unter Anschluss des betreKenden Verfahrensaktes - ohne von der Möglichkeit einer

Beschwerdevorentscheidung Gebrauch zu machen - dem Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung vor.
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6. Am 11.01.2019 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine öffentliche mündliche Verhandlung statt.

Dabei gab die Beschwerdeführerin an, dass sie im erstinstanzlichen Verfahren insofern nicht die Wahrheit gesagt habe,

als sie nicht über die Türkei und Griechenland, sondern über Holland, wo sie sich im Rahmen eines

Familienzusammenführungsverfahrens mit ihren beiden Geschwistern aufgehalten habe, nach Österreich gekommen

sei. Sie sei deswegen nach Österreich gereist, um hier ihren Mann heiraten zu können.

Ergänzend führte die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin aus, dass - soweit sie das überblicke - der Vater der

Beschwerdeführerin mit deren Bruder nach Holland geLüchtet sei und dort Asylstatus bekommen habe. Aus welchem

Grund der Vater der Beschwerdeführerin Asyl bekommen habe, wisse sie nicht, sie würde sich aber gerne dessen

Asylbescheid besorgen, weil die Möglichkeit bestehe, dass das Vorbringen des Vaters der Beschwerdeführerin auch für

deren Asylverfahren von Relevanz sein könnte. Sie sei aber einverstanden, dass die Verhandlung weitergeführt werde.

Der Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin wurde die Möglichkeit gewährt, bis Ende März 2019 eine Stellungnahme

abzugeben und etwaige zusätzliche Unterlagen nachzureichen.

Die Beschwerdeführerin gab an, dass sie - nachdem sie nach Österreich gekommen sei - ihren Mann islamisch

geheiratet und sich von diesem - nachdem es viel Streit gegeben habe - wieder getrennt habe. Sie lebe derzeit alleine

mit ihrer Tochter in Wien.

Sie habe noch mit ihrer Großmutter, einer Tante väterlicherseits und einer Freundin, die sich in Syrien aufhielten,

Kontakt.

Als Fluchtgrund gab die Beschwerdeführerin an, dass Deir ez-Zor ein sehr umkämpftes Gebiet gewesen sei. Große Teile

der Stadt seien vom IS erobert worden, der die Freiheiten der Bewohner stark eingeschränkt habe. Dies sei -

abgesehen vom Krieg und den Bombardierungen und den Kämpfen, die dort stattgefunden hätten, der Grund für die

Flucht gewesen. Es habe kein konkretes, Luchtauslösendes Ereignis gegeben, der Grund für das Verlassen des Landes

sei die Herrschaft des IS gewesen.

Sie sei einmal selber mit Leuten des IS konfrontiert gewesen, als sie mit ihrer Mutter und zwei Schwestern versucht

habe, in die Türkei zu gelangen. Dies habe aber nicht funktioniert, und bei der Rückkehr nach Deir ez-Zor seien sie vom

IS für einen Tag festgehalten und verhört worden. Nachdem sie erzählt hätten, dass sie nur deswegen ausreisen hätten

wollen, um eine Schwester, die an einer Behinderung leide, behandeln lassen zu können, habe man sie wieder

freigelassen.

Nachgefragt gab die Beschwerdeführerin an, dass eine Zwangsverheiratung nie im Raum gestanden sei, sie habe den

für sie bestimmten Mann ja selber auch heiraten wollen. Ihre Familie hätte sie niemals zu einer Ehe gezwungen, sie

wäre damals aber möglicherweise vom IS gezwungen worden, zu heiraten.

Sie habe Syrien gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren zwei Schwestern mit dem Auto Richtung Libanon und in

weiterer Folge nach Holland verlassen. Wenn sie im erstinstanzlichen Verfahren angegeben habe, Syrien mit ihrem

Onkel über die Türkei und Griechenland verlassen zu haben, so stimme das nicht. Es habe sich dabei um eine

erfundene Geschichte gehandelt, um nicht nach Holland zurückgeschickt zu werden.

Nachgefragt gab die Beschwerdeführerin an, dass sie im Falle einer Rückkehr alleine aufgrund der Tatsache, dass sie

eine Frau sei, keine Probleme haben würde. Vielmehr fürchte sie, dass man ihr in ganz Syrien aufgrund ihrer Herkunft

aus Deir ez-Zor vorwerfen würde, sie würde zum IS gehören oder mit diesem sympathisieren. Sie könne sich daher in

Syrien außerhalb Deir ez-Zors nicht frei bewegen.

7. Einlangend beim BVwG am 18.04.2019 gab die Beschwerdeführerin über ihre Vertreterin eine Stellungnahme ab, in

der sie im Wesentlichen ausführte, dass ihrem Bruder am 12.12.2015 in den Niederlanden der Status eines

Asylberechtigten zuerkannt worden sei. Auch dem Vater der Beschwerdeführerin sei in den Niederlanden Asyl gewährt

worden. Begründet seien die beiden Asylentscheidungen mit der "Kriegssituation in der Region, der Sicherheitslage

und befürchteten Vergeltungsmaßnahmen durch den IS" worden. Die Vergeltungsmaßnahmen habe der Vater der

Beschwerdeführerin zu befürchten, weil dieser wegen Rauchens in der Öffentlichkeit vom IS verhaftet worden sei.

Der Stellungnahme wurden ein als "beschikking" betiteltes Dokument des niederländischen Immigrationsdienstes vom

12.12.2015 betreKend die Asylgewährung des Bruders der Beschwerdeführerin sowie ein Schreiben ebenfalls des

niederländischen Immigrationsdienstes vom 30.08.2016, aus dem u.a. eine Ermächtigung der Beschwerdeführerin zu



einem vorübergehenden Aufenthalt in den Niederlanden hervorgeht - jeweils auf Niederländisch - beigefügt.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen

Auf Grundlage des Antrages auf internationalen Schutz vom 20.01.2017, der Einvernahmen der Beschwerdeführerin

durch die Organe des öKentlichen Sicherheitsdienstes und der belangten Behörde, der Beschwerde gegen den

angefochtenen Bescheid, der im Verfahren vorgelegten Dokumente, der Einsichtnahme in den bezughabenden

Verwaltungsakt und der Ergebnisse der mündlichen Verhandlung werden folgende Feststellungen getroKen und der

Entscheidung zugrunde gelegt:

1.1. Zur Person der Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin ist syrische Staatsangehörige, gehört der arabischen Volksgruppe an und bekennt sich zur

sunnitischen Glaubensrichtung des Islam.

Sie ist in Deir ez-Zor geboren und aufgewachsen.

Die Beschwerdeführerin ist rechtswidrig in Österreich eingereist und stellte am 20.01.2017 einen Antrag auf

internationalen Schutz. Aufgrund dieses Antrages wurde der Beschwerdeführerin mit Bescheid vom 14.09.2017 der

Status einer subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt.

Die Beschwerdeführerin ist Mutter der am XXXX geborenen XXXX , der - abgeleitet vom Asylstatus des Kindesvaters -

von der belangten Behörde mit Bescheid vom 07.09.2017 der Status einer Asylberechtigten zuerkannt wurde.

Die Beschwerdeführerin hat vor ihrer Einreise nach Österreich keine in Österreich anerkannte Ehe mit dem Vater ihrer

Tochter geschlossen.

Der Beschwerdeführerin droht im Falle einer Rückkehr nach Syrien nicht die Zwangsverheiratung.

Der Beschwerdeführerin droht im Falle einer Rückkehr nach Syrien keine asylrelevante Verfolgung durch den IS.

Der Beschwerdeführerin droht im Falle einer Rückkehr nach Syrien auf Grund des Umstandes, dass sie eine Frau ist,

keine asylrelevante Verfolgung.

Der Beschwerdeführerin droht im Falle einer Rückkehr nach Syrien nicht Verfolgung wegen einer ihr in Folge ihrer

Herkunft bzw. infolge der Asylantragstellung in Österreich unterstellten oppositionellen politischen Gesinnung.

Einem Bruder der Beschwerdeführerin sowie deren Vater wurde in den Niederlanden der Status von Asylberechtigten

zuerkannt, weil sie in Syrien wegen Rauchens in der Öffentlichkeit in das Visier des IS geraten waren.

Die Beschwerdeführerin hat Syrien wegen der allgemeinen Kriegswirren und wegen des Wunsches, mit ihrem

ehemaligen Mann, den sie traditionell geheiratet hatte, in Österreich zusammenleben zu können, verlassen.

Gegenständlich liegt kein Familienverfahren vor.

1.2. Zur maßgeblichen Situation in Syrien:

Aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien vom 13.05.2019 (letzte Kurzinformation

eingefügt am 17.10.2019), Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl:

Politische Lage

Die syrische Verfassung sieht die Baath-Partei als die regierende Partei vor und stellt sicher, dass sie die Mehrheit in

allen Regierungs- und Volksverbänden hat (USDOS 13.3.2019). Die Verfassungsreform von 2012 lockerte die

Regelungen bezüglich der politischen Partizipation anderer Parteien. In der Praxis unterhält die Regierung jedoch noch

immer einen mächtigen Geheimdienst- und Sicherheitsapparat zur Überwachung von Oppositionsbewegungen, die

sich zu ernstzunehmenden Konkurrenten zur Regierung Assads entwickeln könnten (FH 1.2018).

Im Jahr 2011 erreichten die Umbrüche in der arabischen Welt auch Syrien. Auf die zunächst friedlichen Proteste großer

Teile der Bevölkerung, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und ein Ende des von Bashar al-Assad geführten Baath-

Regimes verlangten, reagierte dieses mit massiver Repression gegen die Protestierenden, vor allem durch den Einsatz

von Armee und Polizei, sonstiger Sicherheitskräfte und staatlich organisierter Milizen (Shabiha). So entwickelte sich im

Laufe der Zeit ein zunehmend komplexer werdender bewaKneter KonLikt (AA 13.11.2018). Die tiefer liegenden



Ursachen für den KonLikt sind die Willkür und Brutalität des syrischen Sicherheitsapparats, die soziale Ungleichheit

und Armut vor allem in den ländlichen Gegenden Syriens, die weit verbreitete Vetternwirtschaft und nicht zuletzt

konfessionelle Spannungen (Spiegel 10.8.2016).

Es gibt weiterhin Landesteile, in denen die syrische Regierung eKektiv keine Kontrolle ausübt. Diese werden entweder

durch Teile der Opposition, kurdische Einheiten, ausländische Staaten oder auch durch terroristische Gruppierungen

kontrolliert (AA 13.11.2018; vgl. MPG 2018).

Am 13.4.2016 fanden in Syrien Parlamentswahlen statt. Das Parlament wird im Vier-Jahres-Rhythmus gewählt, und so

waren dies bereits die zweiten Parlamentswahlen, welche in Kriegszeiten stattfanden (Reuters 13.4.2016; vgl. France24

17.4.2017). Die in Syrien regierende Baath-Partei gewann gemeinsam mit ihren Verbündeten unter dem Namen der

Koalition der "Nationalen Einheit" 200 der 250 Parlamentssitze. Die syrische Opposition bezeichnete auch diese Wahl,

welche erneut nur in den von der Regierung kontrollierten Gebieten stattfand, als "Farce". Die Vereinten Nationen

gaben an, die Wahl nicht anzuerkennen (France24 17.4.2016).

Die Familie al-Assad regiert Syrien bereits seit 1970, als Hafez al-Assad sich durch einen Staatsstreich zum Herrscher

Syriens machte (SHRC 24.1.2019). Nach seinem Tod im Jahr 2000 übernahm sein Sohn, der jetzige Präsident Bashar al-

Assad, diese Position. Seit der Machtergreifung Assads haben weder Vater noch Sohn politische Opposition geduldet.

Jegliche Versuche eine politische Alternative zu schaKen wurden sofort unterbunden, auch mit Gewalt (USCIRF

26.4.2017). 2014 wurden Präsidentschaftswahlen abgehalten, welche zur Wiederwahl von Präsident Assad führten

(USDOS 13.3.2019), wodurch dieser für weitere 7 Jahre im Amt bestätigt wurde (WKO 11.2018). Die

Präsidentschaftswahl wurde nur in den von der Regierung kontrollierten Gebieten abgehalten. Sie wurde von der EU

und den USA als undemokratisch kritisiert, die syrische Opposition sprach von einer "Farce" (Haaretz 4.6.2014).

Mitte September 2018 wurden in den von der syrischen Regierung kontrollierten Gebieten zum ersten Mal seit 2011

wieder Kommunalwahlen abgehalten (IFK 10.2018; vgl. WKO 11.2018). Der Sieg von Assads Baath Partei galt als wenig

überraschend. Geflohene und IDPs waren von der Wahl ausgeschlossen (WKO 11.2018).

Mit russischer und iranischer Unterstützung hat die syrische Regierung mittlerweile wieder große Landesteile von

bewaKneten oppositionellen Gruppierungen zurückerobert. Trotz der großen Gebietsgewinne durch das Regime

besteht die Fragmentierung des Landes in Gebiete, in denen die territoriale Kontrolle von unterschiedlichen

Gruppierungen ausgeübt wird, weiter fort (AA 13.11.2018).

Die Provinz Idlib im Norden Syriens an der Grenze zur Türkei wird derzeit noch von diversen Rebellengruppierungen

kontrolliert (MPG 2018). Im Norden bzw. Nordosten Syriens gibt es Gebiete, welche unter kurdischer Kontrolle stehen

(SWP 7.2018). Die Partei der Demokratischen Union (PYD) ist die politisch und militärisch stärkste Kraft der syrischen

Kurden. Sie gilt als syrischer Ableger der verbotenen türkisch-kurdischen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) (KAS

4.12.2018b). 2011 soll es zu einem Übereinkommen zwischen der syrischen Regierung, der iranischen Regierung und

der PKK, deren Mitglieder die PYD gründeten, gekommen sein. Die PYD, ausgestattet mit einem bewaKneten Flügel,

den Volksverteidigungseinheiten (YPG), hielt die kurdische Bevölkerung in den Anfängen des KonLiktes davon ab, sich

eKektiv an der Revolution zu beteiligen. Demonstrationen wurden aufgelöst, Aktivisten festgenommen, Büros des

Kurdischen Nationalrats in Syrien, einer Dachorganisation zahlreicher syrisch-kurdischer Parteien, angegriKen. Auf

diese Weise musste die syrische Armee keine "zweite Front" in den kurdischen Gebieten eröKnen und konnte sich auf

die Niederschlagung der Revolution in anderen Gebieten konzentrieren. Als Gegenleistung zog das Baath-Regime

Stück für Stück seine Armee und seinen Geheimdienst aus den überwiegend kurdischen Gebieten zurück. In der

zweiten Jahreshälfte 2012 wurden Afrin, Ain al-Arab (Kobane) und die Jazira von PYD und YPG übernommen, ohne dass

es zu erwähnenswerten militärischen Auseinandersetzungen mit der syrischen Armee gekommen wäre (BFA 8.2017).

Im März 2016 wurde in dem Gebiet, das zuvor unter dem Namen "Rojava" bekannt war, die Democratic Federation of

Northern Syria ausgerufen, die sich über Teile der Provinzen Hassakah, Raqqa und Aleppo und auch über Afrin

erstreckte (SWP 7.2018; vgl. KAS 4.12.2018b). Afrin im Nordwesten Syriens ist territorial nicht mit den beiden anderen

Kantonen Jazira und Kobane verbunden und steht seit März 2018 unter türkischer Besatzung (KAS 4.12.2018b; vgl.

MPG 2018).

Die syrischen Kurden unter Führung der PYD beanspruchen in den Selbstverwaltungskantonen ein

Gesellschaftsprojekt aufzubauen, das nicht von islamistischen, sondern von basisdemokratischen Ideen, von

Geschlechtergerechtigkeit, Ökologie und Inklusion von Minderheiten geleitet ist. Während Befürworter das syrisch-



kurdische Gesellschaftsprojekt als Chance für eine künftige demokratische Struktur Syriens sehen, betrachten Kritiker

es als realitätsfremd und autoritär. Das Ziel der PYD ist nicht die Gründung eines kurdischen Staates in Syrien, sondern

die Autonomie der kurdischen Kantone als Bestandteil eines neuen, demokratischen und dezentralen Syrien (KAS

4.12.2018a). Die PYD hat sich in den kurdisch kontrollierten Gebieten als die mächtigste politische Partei im

sogenannten Kurdischen Nationalrat etabliert, ähnlich der hegemonialen Rolle der Baath-Partei in der Nationalen Front

(BS 2018). Ihr militärischer Arm, die YPG sind zudem die dominierende Kraft innerhalb des von den USA unterstützten

Militärbündnisses Syrian Democratic Forces (SDF). Der Krieg gegen den IS forderte zahlreiche Opfer und löste eine

Flüchtlingswelle in die kurdischen Selbstverwaltungsgebiete aus. Die syrischen Kurden stehen zwischen mehreren

Fronten und können sich auf keinen stabilen strategischen Partner verlassen. Diese schwierige Situation führt auch

dazu, dass die Kurden wieder vermehrt das Gespräch mit der syrischen Zentralregierung suchen (KAS 4.12.2018b).

Die syrische Regierung erkennt die kurdische Enklave oder Wahlen, die in diesem Gebiet durchgeführt werden, nicht

an (USDOS 13.3.2019). Die zwischen der Kurdischen Selbstverwaltung (dominiert von der PYD) und Vertretern der

syrischen Regierung im Sommer 2018 und Anfang 2019 geführten Gespräche brachten auf Grund unvereinbarer

Positionen betreKend die Einräumung einer (verfassungsgemäß festzuschreibenden) Autonomie, insbesondere für die

kurdisch kontrollierten Gebiete sowie hinsichtlich der Eingliederung/Kontrolle der SDF, keine Ergebnisse (ÖB 7.2019).

Im Zuge einer türkischen MilitäroKensive, die im Oktober 2019 gestartet wurde, kam es jedoch zu einer Einigung

zwischen beiden Seiten, da die kurdischen Sicherheitskräfte die syrische Zentralregierung um Unterstützung in der

Verteidigung der kurdisch kontrollierten Gebiete baten. Die syrische Regierung ist daraufhin in mehrere Grenzstädte

eingerückt (DS 15.10.2019).

Sicherheitslage

Die militärische Intervention Russlands und die damit einhergehende Luftunterstützung für Assads Streitkräfte sowie

die erheblich ausgeweitete indirekte Bodenintervention des Iran in Form eines Einsatzes ausländischer Milizen konnten

2015 den Zusammenbruch des syrischen Regimes abwenden (KAS 4.12.2018a). Mitte des Jahres 2016 kontrollierte die

syrische Regierung ca. ein Drittel des syrischen Staatsgebietes, inklusive der "wichtigsten" Städte im Westen, in denen

der Großteil der Syrer lebt (Reuters 13.4.2016).

Am Beginn des Jahres 2019 sind noch drei größere Gebiete außerhalb der Kontrolle der syrischen Regierung: die

Provinz Idlib und angrenzende Gebiete im Westen der Provinz Aleppo und Norden der Provinz Hama; die Gebiete im

Norden und Osten Syriens, die unter Kontrolle der kurdisch dominierten Syrian Democratic Forces (SDF) stehen;

außerdem die KonLiktschutzzone (de-conLiction zone) bei Tanf in Homs bzw. in der Nähe des Rukban Flüchtlingslagers

(UNHRC 31.1.2019).

Trotz weitreichender militärischer Erfolge des syrischen Regimes und seiner Unterstützer sind Teile Syriens noch

immer von Kampfhandlungen betroKen, allen voran die Provinzen Idlib, Teile Aleppos, Raqqas und Deir ez-Zours (AA

13.11.2018).

Laut UNMAS (United Nations Mine Action Service) sind 43% der besiedelten Gebiete Syriens mit Mienen und

Fundmunition kontaminiert (AA 13.11.2018). Es kommt immer wieder zu Zwischenfällen mit derartigen

Hinterlassenschaften des bewaKneten KonLiktes zum Beispiel im Osten der Stadt Aleppo, Ost-Ghouta und im Osten

Hamas (DIS/DRC 2.2019).

Der sogenannte Islamische Staat (IS) kontrollierte im Sommer 2014 große Teile Syriens und des Irak (FAZ 10.3.2019).

Ende März 2019 wurde mit Baghuz die letzte Bastion des IS von den oppositionellen "Syrian Democratic Forces"

erobert. Der IS ist zwar zerschlagen, verfügt aber noch immer über militärische Einheiten, die sich in den

Wüstengebieten Syriens und des Irak versteckt halten (DZO 24.3.2019). Schläferzellen des IS sind sowohl im Irak als

auch in Syrien weiterhin aktiv (FAZ 10.3.2019). Gegenwärtig sollen im Untergrund mehr als 20.000 IS-Kämpfer auf eine

Gelegenheit zur Rückkehr warten (FAZ 22.3.2019).

US-Präsident Donald Trump kündigte im Dezember 2018 an, alle 2.000 US-Soldaten aus Syrien abziehen zu wollen

(Qantara 28.2.2019). Nachdem Trump Anfang Oktober 2019 erneut ankündigte, die US-amerikanischen Truppen aus

der syrisch-türkischen Grenzregion abzuziehen, startete die Türkei am 9. Oktober 2019 eine Luft- und BodenoKensive

im Nordosten Syriens (CNN 11.10.2019). Durch den Abzug der US-Streitkräfte aus Nordsyrien und die türkische

OKensive und damit einhergehende Schwächung der kurdischen Sicherheitskräfte wird ein Wiedererstarken des IS

befürchtet (DS 13.10.2019, DS 17.10.2019).



Die NGO Syrian Network for Human Rights (SNHR) versucht die Zahlen ziviler Todesopfer zu erfassen, für die einzelnen

Monate des Jahres 2018 Tnden sich deren Daten in der unten beTndlichen GraTk. Getötete Kämpfer werden in dem

Bericht nicht berücksichtigt. Betont wird außerdem, dass die Organisation in vielen Fällen Vorkommnisse nicht

dokumentieren konnte, besonders im Fall von "Massakern", bei denen Städte und Dörfer komplett abgeriegelt

wurden. Die hohe Zahl solcher Berichte lässt darauf schließen, dass die eigentlichen Zahlen ziviler Opfer weit höher als

die unten angegebenen sind (SNHR 1.1.2019).

Provinz Deir ez-Zour / Syrische-Irakisches Grenzgebiet:

Zuletzt hielt der sogenannte Islamische Staat (IS) eine letzte Enklave entlang des Euphrat nahe der syrisch-irakischen

Grenze (ISW 12.10.2018). Die Kämpfer haben sich in die Wüstengebiete im südlichen (Provinz Suweida) und östlichen

Syrien zurückgezogen (RFE/RL 28.10.2018). Es operieren weiterhin Schläferzellen auf syrischem Staatsgebiet (VOA

25.10.2018). Ende September wurde z.B. in Raqqa eine dieser Zellen entdeckt, die eine Reihe von größeren Anschlägen

in der Stadt plante (Reuters 30.9.2018).

Im September starteten die Syrian Democratic Forces (SDF) in der nahe an der syrisch-irakischen Grenze gelegenen

Ortschaft Hajin eine OKensive gegen den IS (DS 31.10.2018, vgl. IFK 10.2018). Mitte Oktober 2018 nutzte der IS

schlechte Witterungsverhältnisse für einen GegenangriK (France24 10.10.2018). Er konnte dabei größere Gebiete im

Osten Syriens zwischenzeitlich wieder zurückerobern. Dies galt als schwerster AngriK der Islamisten seit Monaten (DS

28.10.2018). Auch Ende November 2018 führte der IS im Osten Syriens größere AngriKe durch (TDSL 26.11.2018).

Einheiten der SDF unter kurdischer Führung begannen Anfang März des Jahres 2019 erneut den AngriK auf den Ort

Baghuz, die letzte Bastion des IS. Sie hatten zuletzt die AngriKe auf den Ort eingestellt, damit Zivilisten diesen

verlassen konnten (FAZ 10.3.2019).

Nach wochenlangen Kämpfen erklärten die SDF die Stadt Baghuz als vom IS befreit. Mit Baghuz ist die letzte Bastion

der Terrormiliz gefallen (DZO 24.3.2019). In den Wochen davor hatten bereits Tausende IS-Kämpfer aufgegeben und

sich den SDF-Truppen gestellt. Gleichzeitig sind mehr als 70.000 Flüchtlinge aus dem IS-Gebiet in dem von Kurden

kontrollierten Lager Al-Hol untergekommen, wo Hilfsorganisationen von einer dramatischen humanitären Lage

berichten (DZO 24.3.2019).

Der IS ist zwar zerschlagen, verfügt aber noch immer über militärische Einheiten, die sich in den Wüstengebieten

Syriens und des Irak versteckt halten (DZO 24.3.2019) und von denen nach wie vor eine Gefahr ausgeht (FAZ

22.3.2019).

Relevante Bevölkerungsgruppen

Frauen

Frauen in Syrien haben eine relativ lange Historie der Emanzipation. Vor dem KonLikt war Syrien eines der

vergleichsweise fortschrittlicheren Länder der Arabischen Welt in Bezug auf Frauenrechte (BFA 8.2017). Dennoch

werden Frauen - teilweise aufgrund der Interpretationen der religiösen Gesetze - von verschiedenen Teilen des

Familien- und Strafrechts und der Gesetze zu Personenstand, Arbeit, Erbschaft, Pensionierung, sozialer Sicherheit und

Staatsbürgerschaft, diskriminiert (USDOS 13.3.2019).

Die Situation von Frauen verschlechterte sich durch den andauernden KonLikt dramatisch. Da Frauen immer wieder

Opfer unterschiedlicher Gewalthandlungen der verschiedenen KonLiktparteien werden, zögern Familien, Frauen und

Mädchen das Verlassen des Hauses zu erlauben. Sie nehmen diese aus der Schule, was zur Minderung der Rolle von

Frauen und zu ihrer Isolation in der Gesellschaft führt (BFA 8.2017). Vor dem KonLikt nahmen 13% der Frauen am

Arbeitsmarkt teil, verglichen mit 73% der Männer. Die Teilhabe sowohl von Männern als auch Frauen am Arbeitsmarkt

hat durch Gewalt und Unsicherheit abgenommen. Zuletzt ist in einigen Gebieten, wie in Damaskus, Raqqa und Dara'a,

die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt gezwungenermaßen wieder gestiegen, da viele Männer ihre Familien

derzeit nicht unterstützen können (USDOS 13.3.2019).

Außerhalb der Gebiete, die unter der Kontrolle des Regimes stehen, unterscheiden sich die Bedingungen für Frauen

sehr stark voneinander. Sie reichen von sexueller Versklavung und erdrückenden Kleidungsvorschriften in Gebieten

unter Kontrolle von Extremisten einerseits, bis hin zu formaler Gleichberechtigung in den Gebieten unter Kontrolle der

kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD), wo Regierungssitze immer von einer Frau und einem Mann



besetzt sind (FH 1.2018). In jenen oppositionellen Gebieten, welche von radikal-islamistischen Gruppen kontrolliert

werden, sind Frauen besonders eingeschränkt. Es ist schwer für sie, für einfache Erledigungen das Haus zu verlassen.

Die Situation hängt jedoch von der Region ab (BFA 8.2017).

Extremistische Gruppierungen wie der sogenannte Islamische Staat (IS) oder Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) setzen Frauen

in den von ihnen kontrollierten Gebieten diskriminierenden Beschränkungen aus. Solche Beschränkungen sind z.B.

strikte Kleidervorschriften, Einschränkungen bei der Teilnahme am öKentlichen Leben, bei der Bewegungsfreiheit und

beim Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt (USDOS 13.3.2019, MRG 5.2018). Generell wird die Lage junger

unverheirateter Frauen in Syrien allgemein, im Speziellen jedoch in den von radikal-islamistischen Gruppierungen

kontrollierten Gebieten, als prekär bezeichnet (BFA 8.2017).

Familienrecht, Personenstandsrecht, Ehe, Scheidung, Obsorge

Im muslimisch dominierten multireligiösen und multiethnischen Syrien haben die unterschiedlichen religiösen

Gemeinschaften seit Langem das Recht, bestimmte Angelegenheiten des Familienrechts entsprechend ihren jeweiligen

religiösen Vorschriften zu regeln (Eijk 2013). Familienrechtliche Angelegenheiten der Muslime, die etwa 90% der

Gesamtbevölkerung stellen, sind im syrischen Personalstatutsgesetz von 1953 geregelt. Vom Anwendungsbereich

dieses Gesetzes sind die Christen, die Juden und die Drusen, die ihren jeweiligen eigenen religiösen familien- und

erbrechtlichen Bestimmungen unterliegen, ausgenommen. Auf alle Syrer anwendbar ist das Personenstandsgesetz,

Dekret-Gesetz Nr. 26/2007 über den Personenstand. Formell besteht die Gesetzeslage von vor 2011 fort. Auch die

gesetzlichen Regelungen auf dem Gebiet des syrischen Familienrechts sind weiterhin in Kraft. Der militärische und

politische Zerfall Syriens hat allerdings auch Auswirkungen auf das Familienrecht, da die einzelnen politischen

Gruppen in ihren Herrschaftszonen zum Teil eigene Normensysteme gebildet haben und anwenden (MPG 2018).

Das syrische Personenstandsgesetz basiert vorwiegend auf islamischen Rechtsquellen wie der HanaTtischen

Rechtslehre. Es gilt für alle Syrer, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, sieht jedoch für die drusischen,

jüdischen oder christlichen Gemeinden eine beschränkte juristische Autonomie in Personenstandsangelegenheiten wie

Verlobung, Eheschließung, Anforderungen zur Gehorsamkeit der Ehefrau, Unterhalt für Ehefrauen und Kinder,

Annullierung und Scheidung, Mitgift, PLege und seit 2010 Erbe und Nachlass vor. Das Personenstandsrecht und die

Scharia-Gerichte, die dieses Recht anwenden, haben jedoch klaren Vorrang gegenüber den nicht-muslimischen

Gerichten. Nicht nur die verschiedenen Religionsgruppen, auch die unterschiedlichen Konfessionen haben eine eigene

Gesetzgebung in bestimmten rechtlichen Angelegenheiten den Personenstand betreKend (Eijk 2013). So existiert

kodiTziertes Familienrecht für Katholiken, Protestanten sowie für die armenisch-, griechisch- sowie syrisch-orthodoxe

Kirche u.a. in verschiedenen Personenstandsgesetzen (MPG 2018).

Das syrische Eherecht kennt das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit. So ist die Ehe einer muslimischen Frau mit

einem nichtmuslimischen Mann nichtig (MPG 2018). Eine Ehe zwischen einem Muslim und einer nichtmuslimischen

Frau, sofern diese dem Christentum oder Judentum angehört, ist gültig (MPG o.D.a; vgl. MPG 2018). [Anm.: Details

siehe Abschnitt 11. Religionsfreiheit]

Das Ehemündigkeitsalter wird durch das Personenstandsgesetz bei Männern mit Vollendung des 18. und Frauen mit

Vollendung des 17. Lebensjahres festgelegt. Es ist möglich, vor Erreichen dieser Altersgrenzen mit Genehmigung des

Familiengerichts zu heiraten. Voraussetzungen dafür sind, dass ein Junge das 15. Lebensjahr und ein Mädchen das 13.

Lebensjahr vollendet hat, sie die nötige körperliche Verfassung für einen Vollzug der Ehe aufweisen und der Vormund

der Eheschließung zustimmt. Ein erwachsener Mann kann seine Ehe ohne einen Ehevormund schließen. In den

unterschiedlichen Strömungen des islamischen Rechts ist es jedoch umstritten, ob eine erwachsene, voll

geschäftsfähige Frau ihre Ehe ohne ihren Ehevormund schließen kann (MPG o.D.a).

Die Mitwirkung des Staates ist für die Wirksamkeit der Eheschließung nicht erforderlich. Vielmehr stellen die

Eheschließung an sich und die Mitteilung bzw. Registrierung der Eheschließung bei Gericht oder einer anderen

Behörde getrennte Vorgänge dar. Die Ehepartner sind grundsätzlich verpLichtet, dem Gericht die Eheschließung

anzuzeigen. Dies kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschehen:

Entweder wird dem Gericht vorab angezeigt, dass eine Eheschließung beabsichtigt ist, oder die Ehe wird nach der

Trauung bei Gericht registriert oder es wird beantragt die Eheschließung bzw. ihren Bestand durch das Gericht

festzustellen. Da eine Ehe grundsätzlich auch formlos zustande kommen kann, wird in der Praxis oftmals von einer

vorherigen Anzeige der Eheabsicht bei Gericht abgesehen. Zudem können Nupturienten in vielen Fällen die



erforderlichen Dokumente nicht beibringen. Ein Bedürfnis, die informell geschlossene Ehe zu registrieren, entsteht in

der Praxis immer dann, wenn für ein Kind aus dieser Ehe Dokumente (z.B. eine Geburtsurkunde oder die

Staatsangehörigkeitsurkunde) ausgestellt werden sollen. Das Gesetz bestimmt, dass eine Registrierung der bereits

geschlossenen Ehe im Nachhinein erfolgen darf, wenn festgelegte Anforderungen erfüllt sind. Im Fall einer

Schwangerschaft der Ehefrau oder des Vorhandenseins von Kindern aus dieser Ehe müssen jedoch für die

Registrierung nicht alle Anforderungen erfüllt werden und die Ehe ist leichter nachweisbar. Können bestimmte

Unterlagen zur Gültigkeit der außergerichtlichen Eheschließung nicht vorgelegt werden, besteht die Möglichkeit, eine

einvernehmliche Feststellungsklage über das Bestehen der Ehe zu erheben. Bei der Feststellungsklage werden lediglich

Tatsachen festgehalten, die von den Parteien selbst vorgebracht werden. Das Gericht überprüft die vorgebrachten

Tatsachenbehauptungen nicht (MPG o.D.a).

Nicht registrierte Ehen werden oft als "traditionelle Ehen" oder "'urT-Ehen" bezeichnet. Gründe für eine traditionelle

Ehe können sein, dass das Paar unterschiedlichen islamischen Konfessionen angehört, dass es gegen die Wünsche der

Familie heiratet, oder es sich um eine polygame Ehe handelt (mit oder ohne Wissen der ersten Ehefrau), die

grundsätzlich im syrischen Personenstandsrecht erlaubt, jedoch strukturell beschränkt ist. Ein weiterer Grund ist, dass

Männer, die in der Armee dienen, eine Genehmigung der Armee für eine Eheschließung benötigen. Ein Mann kann

einer solchen Ehe auch zustimmen, um dem unehelichen Kind seiner Frau einen Vater und somit einen

Familiennamen zu geben (Eijk 2013). Neben Männern, die in der Armee dienen und eine Genehmigung der Armee zur

Eheschließung benötigen, benötigen auch Paare, bei denen ein Partner ausländischer Staatsbürger ist, eine

Genehmigung, in diesem Fall von den Sicherheitsbehörden (MPG o.D.a).

Das Datum der Eheschließung wird bei einer nachträglichen Registrierung vom Gericht bestimmt. Wenn das Gericht

die traditionelle Eheschließung als gültig anerkennt, ist das Datum der traditionellen Eheschließung das Datum der

Eheschließung. Da es auch möglich ist Kinder ex post facto zu registrieren (oftmals gleichzeitig mit der Registrierung

der Ehe) und Kinder im Kontext einer Ehe geboren werden sollten, sollte das Hochzeitsdatum hierbei jedenfalls vor

dem Geburtsdatum der Kinder liegen. Daher würde es laut einer Expertin für syrisches Ehe- und Familienrecht, Sinn

machen, dass das Gericht das Datum der traditionellen Eheschließung als das "echte Hochzeitsdatum" festlegt (Eijk

4.1.2018). Stellvertreterehen und die Registrierung einer Ehe durch einen Stellvertreter sind möglich, selbst wenn

beide Ehepartner von einem Stellvertreter repräsentiert werden (Eijk 2.1.2018).

Das in wirksamer Ehe geborene Kind gilt als vom Ehemann abstammend, wenn seit der Eheschließung die

Mindestdauer der Schwangerschaft verstrichen ist und der körperliche Kontakt der Ehegatten nicht unmöglich

gewesen ist, also wenn nicht etwa einer der Ehegatten über die Dauer der Schwangerschaft hinaus abwesend war (z.B.

Gefängnis). Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so gilt das Kind dann als vom Ehemann abstammend, wenn er

das Kind anerkennt oder seine Vaterschaft gerichtlich geltend macht (MPG o.D.b).

Das syrische Personenstandsrecht erkennt auf Basis des islamischen Rechts drei Arten der Scheidung an: einseitige

Scheidung oder Verstoßung durch den Ehemann (talaq), Scheidung mit gegenseitigem Einverständnis (mukhala'a) und

gerichtliche Scheidung (tafriq) (Eijk 2013). Das Scheidungsrecht steht grundsätzlich dem Ehemann zu und dieser kann

ohne Angabe von Gründen die Scheidung verlangen bzw. seine Frau verstoßen (MPG o.D.a).

Die einseitige Verstoßung der Ehefrau durch den Ehemann ist die gängige Version der Scheidung, wobei der Ehemann

die Scheidung verbal oder schriftlich aussprechen kann. Die Scheidung kann vor einem Richter oder außerhalb des

Gerichtes ausgesprochen und im Nachhinein beim Gericht registriert werden. Diese relativ verbreitete Art der

Scheidung führt jedoch zu Fällen, in denen Frauen das Gericht aufsuchen müssen, um zu erfahren, ob sich ihre

Ehemänner von ihnen scheiden haben lassen. In einer Wartezeit von etwa drei Monaten kann der Ehemann eine Frau

noch zurücknehmen (Eijk 2013). Ist die Ehe zwischen denselben Personen dreimal durch Verstoßung aufgelöst worden,

dann entsteht ein Eheverbot zwischen den Geschiedenen. Eine Wiederheirat zwischen diesen Personen ist nur dann

möglich, wenn die Ehefrau zuerst einen anderen Mann ehelicht und sich von diesem wieder scheiden lässt (MPG o.D.a)

Die Scheidung in gegenseitigem Einverständnis wird häuTg von der Frau initiiert. Sie beinhaltet oftmals eine

Vereinbarung, laut der der Ehemann sein Einverständnis für die Scheidung gibt und die Ehefrau im Gegenzug teilweise

oder gänzlich auf Unterhalt verzichtet. Der entsprechende Vertrag kann im Gericht oder außerhalb des Gerichtes



geschlossen und ex post facto registriert werden. Jedenfalls muss die Ehefrau bei Gericht erscheinen und ihren

Verzicht auf Unterhalt bekannt geben (Eijk 2013). Frauen verzichten somit für die Einwilligung ihres Ehemannes in die

Scheidung auf ihren Anspruch auf Unterhalt (USDOS 21.6.2019).

Eine Frau kann aus bestimmten, festgelegten Gründen auch eine gerichtliche Scheidung beantragen. So gibt es die

Scheidung aufgrund von Krankheit oder Mangel ("defect") des Ehemannes, Abwesenheit oder Verschwinden des

Ehemannes, Unterlassen der Unterhaltszahlungen des Ehemannes oder aufgrund von Eheproblemen. Bei dieser Art

der Scheidung müssen jedoch bestimmte Beweise vorgelegt werden. Wenn beispielsweise eine Ehefrau aufgrund von

Abwesenheit ihres Ehemannes die Scheidung einreichen will, muss sie diesbezüglich zweimal in drei verschiedenen

nationalen Zeitungen eine Anzeige stellen (Eijk 2013; vgl. Emory o.D.). Es ist auch möglich ehevertragliche

Vereinbarungen vor der Ehe zu treKen, aus deren Verletzung sich für die Frau ein Scheidungsrecht ergibt. Dabei kann

der zukünftige Ehemann auch im Vertrag selbst der Frau eine Vollmacht zur Scheidung erteilen (MPG o.D.a).

Das Islamische Recht sieht zwei Konzepte des Sorgerechtes für Kinder vor: Erstens die Vormundschaft (wilaya), welche

immer der Vater bzw. dessen Seite der Familie innehat, und zweitens die physische Personensorge bzw. Obsorge

(hadana), welche bei der Mutter bzw. bei ihrer Seite der Familie liegt. Für die Personensorge steht eine Vergütung

durch den Vormund zu, abhängig von dessen Tnanziellen Verhältnissen. Mit Vollendung des 15. Lebensjahres erlischt

bei Mädchen und bei Buben mit 13 Jahren das Recht auf Personensorge mütterlicherseits (MPG o.D.b, vgl. BFA 8.2017).

Im Falle einer Scheidung kann die Mutter die physische Obsorge über die Kinder bis zu dieser Altersgrenze erhalten

(USDOS 21.6.2019), wobei die Altersgrenze hierbei von der Konfession abhängt (BFA 8.2017). Die Gesetze bezüglich

Vormundschaft (wilaya) sind laut syrischem Personenstandsrecht für alle Religionen/Konfessionen anzuwenden, zur

Obsorge (hadana) haben jedoch die jüdischen und christlichen Gemeinden eigene Regelungen (Eijk 2013).

Frauen können das Obsorgerecht auch verlieren. Etwa wenn die Mutter Christin, der Vater aber Muslim ist, könnte der

Vater im Falle einer Scheidung argumentieren, dass die Mutter die Kinder nicht richtig erziehen kann (BFA 8.2017). Es

gibt auch Fälle, in denen christliche Männer zum Islam konvertiert sind und vor Scharia-Gerichten das volle Sorgerecht,

also Obsorge und Vormundschaft, für ihre Kinder eingefordert haben (Eijk 2013). Geht die Mutter eine neue Ehe ein,

verliert sie ebenfalls das Recht auf Obsorge (MPG o.D.b).

Selbst wenn die Mutter die Obsorge innehat, besitzt der Vater stets die Vormundschaft über die Kinder und somit

Entscheidungsgewalt über ihre Ausbildung oder Reisebewegungen der Kinder. Minderjährige Kinder können nicht

ohne schriftliche Genehmigung ihres Vaters ins Ausland reisen, selbst wenn sie sich in Begleitung ihrer Mutter

beTnden. Auch nach dem Tod des Vaters geht die Vormundschaft nicht auf die Mutter, sondern auf die Familie des

Vaters über (BFA 8.2017; vgl. MPG o.D.b). Kinder können so als Druckmittel benutzt werden, um die Frau dazu zu

bringen, sich nicht scheiden zu lassen oder auf Unterhaltszahlungen zu verzichten. Im Falle einer Scheidung zeigen die

Gerichtsdokumente der Scheidungsverhandlung, wem das Obsorgerecht zugesprochen wurde. Ein gesondertes

Dokument über den Zuspruch der Obsorge ist nicht bekannt (BFA 8.2017).

Frauen, deren Ehemänner als vermisst gelten, können sich unter bestimmten Umständen weder scheiden lassen, noch

gelten sie als Witwen, solange es keinen Beweis für den Tod des Ehemannes gibt. Wenn der Ehemann vermisst wird,

bleibt er dennoch der Vormund der Ehefrau, und sie gilt rechtlich weiterhin als verheiratet. Gleichzeitig hat sie aber

den Ernährer der Familie verloren und ist so von ihrer Verwandtschaft abhängig. Dies gilt auch für Frauen, deren

Männer inhaftiert sind, und die nicht wissen, ob diese überhaupt noch am Leben sind. Es gibt keinen rechtlichen

Schutzmechanismus, der diesem Problem entgegenwirken würde. Dies kann zur Vulnerabilität von Frauen führen und

sie dem Risiko einer Ausbeutung aussetzen, welche auch von Verwandten ausgehen kann (BFA 8.2017).

Das Gesetz erlaubt die Weitergabe der Staatsbürgerschaft durch die Mutter nur, wenn das Kind in Syrien geboren

wurde und der Vater "unbekannt" ist. In der Praxis wird betroKenen Kindern die Staatsbürgerschaft jedoch nicht

immer zuerkannt. Wenn ein Kind im Ausland geboren wurde, kann es die syrische Staatsbürgerschaft nur erlangen,

wenn der Vater syrischer Staatsbürger ist. Wenn eine Geburt nicht registriert wird, führt dies für das Kind zu

bestimmten Einschränkungen im Zugang zu Leistungen, wie Abschlusszeugnissen, Zugang zu Universitäten, Zugang zu

formaler Beschäftigung oder Dokumenten (BFA 8.2017).

In Bezug auf christliche Ehen werden vom Staat Ehen, die in einer Kirche geschlossen werden, als gültige Ehen

anerkannt. Nach der Zeremonie sendet die Kirche die Unterlagen an das Zivilregisterbüro. Laut christlichem

Familienrecht ist die Ehe ein Sakrament und es ist daher sehr schwierig sich scheiden zu lassen. Die katholische Kirche



erkennt Scheidung nicht an, lediglich die Annullierung ist unter bestimmten Bedingungen möglich. Dies führt teilweise

zu drastischen Maßnahmen wie einer Konversion zum Islam eines Ehepartners, um eine Scheidung zu erwirken (Eijk

2013; vgl. BFA 8.2017).

Kinderehen gab es in Syrien bereits vor dem KonLikt. Seit Ausbruch des KonLikts steigt die Zahl an Frühehen jedoch

an. Oft sind diese eine Strategie um mit den Folgen des KonLikts umzugehen. Mädchen werden verheiratet, um ihre

Versorgung sicherzustellen oder um sie vor sexueller Gewalt zu schützen (WB 6.2.2019, vgl. ÖB 7.2019). Oft werden sie

auch an Angehörige der bewaKneten Gruppen verheiratet, um ihre Familie vor Gewalt zu schützen. Frühehen erhöhen

allerdings die Gefahr für Mädchen innerhalb einer Ehe Opfer von Gewalt oder sexuellen Missbrauchs zu werden (WB

6.2.2019). Besonders bei vertriebenen Familien dürfte die Anzahl der Kinderehen höher sein (SAMS 12.2018). Auch

Zeitehen werden immer häufiger (USDOS 13.3.2019).

Sexuelle Gewalt

Mit keiner oder nur schwacher Rechtsdurchsetzung und begrenztem eKektiven Schutz in diesem Bereich haben alle

Arten von Gewalt gegen Frauen an Verbreitung und Intensität zugenommen, darunter Versklavung, Zwangsheirat mit

Vertretern bewaKneter Gruppen, häusliche Gewalt und Vergewaltigung (WB 6.2.2019). Vergewaltigungen sind weit

verbreitet, auch die Regierung und deren Verbündete setzten Vergewaltigung gegen Frauen, aber auch gegen Männer

und Kinder, welche als der Opposition zugehörig wahrgenommen werden, ein, um diese zu terrorisieren oder zu

bestrafen. Das tatsächliche Ausmaß von sexueller Gewalt in Syrien lässt sich nur schwer einschätzen, weil viele

Vergehen nicht angezeigt werden (USDOS 13.3.2019). Vergewaltigungen und andere sexuelle Gewalt durch Wächter

und Sicherheitskräfte sind Teil der Foltertechniken in Haftanstalten (USDOS 13.3.2019; vgl. SHRC 24.1.2019).

Vergewaltigung außerhalb der Ehe ist zwar laut Gesetz strafbar, die Regierung setzt diese Bestimmungen jedoch nicht

eKektiv um. Außerdem kann der Täter eine Strafminderung erlangen, wenn er das Opfer heiratet, um so das soziale

Stigma einer Vergewaltigung zu vermeiden (USDOS 13.3.2019). Die gesellschaftliche Tabuisierung von sexueller Gewalt

führt zu einer Stigmatisierung von Frauen, die in Haft waren, zur Erniedrigung von Opfern, Familien und

Gemeinschaften und zu einer hohen DunkelziKer bezüglich der Fälle von sexueller Gewalt. Eltern oder Ehemänner

verstoßen oftmals Frauen, die während der Haft vergewaltigt wurden oder wenn eine Vergewaltigung auch nur

vermutet wird (BFA 8.2017; vgl. USDOS 3.3.2017, SHRC 24.1.2019). Es gibt Fälle von Frauen, die nach einer

Vergewaltigung Opfer von Ehrenmorden werden (USDOS 13.3.2019; vgl. SHRC 24.1.2019, MRG 5.2018). Berichten

zufolge kam es seit dem Ausbruch des KonLiktes zu einem Anstieg an Ehrenmorden infolge weit verbreiteter Fälle von

sexueller Gewalt und Gesetzlosigkeit (USDOS 13.3.2019). Bei sogenannten Ehrenverbrechen in der Familie, die in

ländlichen Gebieten bei fast allen Glaubensgemeinschaften vorkommen, besteht kein eKektiver staatlicher Schutz (AA

13.11.2018).

Alleinstehende Frauen

Alleinstehende Frauen sind in Syrien aufgrund des KonLiktes einem besonderen Risiko von Gewalt oder Schikane

ausgesetzt, jedoch hängt dies von der sozialen Schicht und der Position der Frau bzw. ihrer Familie ab. Man kann die

gesellschaftliche Akzeptanz von alleinstehenden Frauen aber in keinem Fall mit europäischen Standards vergleichen,

und Frauen sind potentiell Belästigungen ausgesetzt. In Syrien ist es fast undenkbar als Frau alleine zu leben, da eine

Frau ohne Familie keine gesellschaftlichen und sozialen Schutzmechanismen besitzt. Beispielsweise würde nach einer

Scheidung eine Frau in den meisten Fällen wieder zurück zu ihrer Familie ziehen. Vor dem KonLikt war es für Frauen

unter bestimmten Umständen möglich alleine zu leben, z.B. für berufstätige Frauen in urbanen Gebieten (BFA 8.2017).

Der Zugang von alleinstehenden Frauen zu Dokumenten hängt von deren Bildungsgrad, individueller Situation und

bisherigen Erfahrungen ab. Beispielsweise werden ältere Frauen, die immer zu Hause waren, mangels vorhandener

Begleitperson und behördlicher Erfahrung nur schwer Zugang zu Dokumenten bekommen können (BFA 8.2017). Die

Wahrnehmung von alleinstehenden Frauen durch die Gesellschaft unterscheidet sich von Gebiet zu Gebiet. Damaskus-

Stadt ist weniger konservativ als andere Gebiete und es wird von Frauen berichtet, die dort in der Vergangenheit

alleine lebten. In konservativen Gegenden bekommen allein lebende Frauen jedoch "einen gewissen Ruf" (SD

30.7.2018).

Der Wegfall des Ernährers im Zuge des KonLikts stellt viele Frauen vor das Problem ihre Familien versorgen zu

müssen. So stieg die Anzahl der Haushalte mit weiblichen Vorständen im Zuge des Konflikts (WB 6.2.2019)



Im Dezember 2017 hat das von Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) gestützte Syrian Salvation Government (SSG) in der Provinz

Idlib eine Entscheidung verkündet, laut welcher alle Witwen in ihrem Kontrollgebiet mit einem Scharia-konformen

männlichen Familienangehörigen wohnen müssen. Die Meldung warnt auch vor Bestrafung für "jeden, der sich nicht

nach dieser Regelung richtet", es ist jedoch unklar wie die Entscheidung umgesetzt wurde (SD 14.12.2017).

Frauen in kurdisch kontrollierten Gebieten

Die Situation von kurdischen Frauen in den kurdischen Gebieten im Nordosten Syriens ist in Bezug auf

Unabhängigkeit, Bewegungsfreiheit und die Vormundschaftsgesetze der selbsternannten Autonomieregierung besser.

Frauen und Männer sind in der Regierung zu gleichen Teilen repräsentiert (BFA 8.2017). Per Gesetz werden alle

Regierungseinrichtugen von einem Mann und einer Frau gleichzeitig geleitet und die meisten staatlichen Behörden

und Gremien müssen zwischen Männern und Frauen gleich besetzt sein, abgesehen von Einrichtungen, die nur für

Frauen sind (TNYT 24.2.2018).

Frauen sind im politischen Leben der kurdischen Gebiete gut repräsentiert. Außerhalb der PYD geführten Strukturen

haben sie allerdings nur eingeschränkte Autonomie (FH 1.2018).

Im November 2014 beschloss die Autonomieregierung ein Dekret, das die "Gleichheit zwischen Männern und Frauen

in allen Sphären des öKentlichen und privaten Lebens" vorsieht. Demnach haben Frauen in den Augen des Gesetzes

den gleichen Status wie Männer, auch zum Beispiel bezüglich Scheidung und Erbrecht. Polygamie, Ehrenmorde,

Zwangsehen, Ehen von Minderjährigen und andere Formen von Gewalt gegen Frauen wurden verboten.

Frauenkomitees, Frauenhäuser und Frauenzentren wurden eingerichtet, um Frauen zu schützen und zu vertreten, in

den Themen Politik, Wirtschaft, Kultur und Recht weiterzubilden, und ihnen die Möglichkeit zu geben über familiäre

und soziale Probleme zu sprechen und Lösungen zu Tnden. Auch arabische und christliche Frauen nutzen die Zentren

(TF 27.8.2017; vgl. TNYT 24.2.2018).

Die Emanzipation der Frauen in Nordsyrien ist ein laufender Prozess. Patriarchale Traditionen sind dort tief

eingebettet und mit Religion verbunden (TF 27.8.2017). In Gebieten mit arabischer Mehrheitsbevölkerung, die

konservativer sind und in denen tribale Strukturen noch stark verwurzelt sind, ist es schwerer für die kurdischen

Behörden Gleichberechtigungsmaßnahmen ohne Widerstand durchzusetzen. So wurde beispielsweise in Kobane

Polygamie verboten, von der lokalen Bevölkerung in Manbij gab es jedoch Widerstand durch lokale Stammesführer,

was zu einer Ausnahme für Manbij von dieser Regelung führte (TNYT 24.2.2018).

Die zivile Verwaltung der kurdisch kontrollierten Provinzen im Norden des Landes, der sogenannten "Demokratischen

Föderation Nordsyrien" (kurdisch Rojava) hat die Institution der Zivilehe eingeführt, die unabhängig von der religiösen

Zugehörigkeit der Nupturienten vor den zuständigen Behörden geschlossen werden kann. Ob eine in den kurdischen

Gebieten geschlossene zivile Ehe vom syrischen Staat anerkannt wird, ist jedoch schwer zu beurteilen. Das syrische

Familienrecht erkennt eine solche Ehe insbesondere dann nicht an, wenn sie einen Verstoß gegen das Ehehindernis

aufgrund von unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten der Ehepartner darstellt (MPG 2018).

2. Beweiswürdigung

2.1. Die Feststellungen zur Person der Beschwerdeführerin ergeben sich aus ihren Angaben im Rahmen der

Erstbefragung bzw. der niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten Behörde sowie aus den vorgelegten

Dokumenten.

2.2. Das Datum der Antragstellung und die Ausführungen zum Verfahrensverlauf ergeben sich aus dem Akteninhalt.

2.3. Die Feststellungen zur Situation in Syrien, dem Heimatstaat der Beschwerdeführerin, beruhen auf den genannten

(nun aktualisierten) Quellen, die schon die belangte Behörde ihrem Bescheid zugrunde legte und die im Wesentlichen

inhaltsgleich blieben. Es handelt sich um Berichte verschiedener anerkannter und teilweise vor Ort agierender

staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen und Personen, die in ihren Aussagen ein übereinstimmendes, schlüssiges

Gesamtbild der Situation in Syrien ergeben. Angesichts der Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der

Plausibilität der überwiegend übereinstimmenden Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu

zweifeln.

2.5. Die von der Beschwerdeführerin geschilderten Fluchtgründe betreKend ist festzuhalten, dass diese bei der

polizeilichen Ersteinvernahme angab, dass sie Deir ez-Zor "aus Angst um ihr Leben" verlassen und sich später,

nachdem sie ihren Lebenspartner kennengelernt hatte, sich dazu entschieden habe, zu diesem nach Österreich zu



kommen. Im Rahmen der Befragung vor der belangten Behörde gab sie - nachdem sie über die Möglichkeiten eines

Familienverfahrens belehrt worden war - an, dass sie in Syrien "Angst um ihr Leben" hätte. Wenn die

Beschwerdeführerin in der Beschwerde nunmehr einwendet, dass sie vor der belangten Behörde nur deswegen keine

eigenen Fluchtgründe vorgebracht habe, weil ihr in Aussicht gestellt worden sei, dass sie ohnehin im Rahmen eines

Familienverfahrens - abgeleitet von den Fluchtgründen ihrer Tochter bzw. des Kindesvaters, die beide über den Status

von Asylberechtigten verfügten - Asyl erlangen könnte, so ist dem entgegenzuhalten, dass ihr diese - vom BFA

angeblich versagte - Möglichkeit spätestens im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht

eingeräumt wurde. Dabei gab die Beschwerdeführerin unter anderem an, dass sie sich nicht mehr erinnern könne, ob

ihr tatsächlich damals in Aussicht gestellt worden sei, dass sie möglicherweise "vom Kindesvater bzw. von der Tochter

abgeleitetes Asyl" bekommen könne.

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführerin in Syrien nicht die Zwangsverheiratung durch Ihre Familie droht, beruht

darauf, dass sie im Rahmen der mündlichen Verhandlung danach gefragt angab: "Ich wollte ja diesen Mann heiraten.

Meine Familie hat mich dazu nicht gezwungen." Und weiters: "Ich wäre zur damaligen Zeit jedoch, nachdem der IS das

Gebiet damals noch kontrollierte, möglicherweise durch den IS gezwungen worden, zu heiraten. Das triKt jetzt nicht

mehr zu, weil der IS nicht mehr an der Macht ist". Damit steht fest, dass - auch wenn aus den aktuellen

Länderberichten hervorgeht, dass in Syrien die Anzahl der "Zwangsverheiratungen" wieder im Zunehmen begriffen ist -

die Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr nicht davon betroffen wäre.

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr nicht Verfolgung durch den IS drohen würde,

beruht auf den aktuellen Länderberichten zu Syrien, denen zu Folge sich die letzten Mitglieder dieser Gruppierung in

die Wüstengebiete in der Provinz Suweida zurückgezogen haben und im März 2019 die letzte Bastion der Terrormiliz

gefallen ist. Auch in der mündlichen Verhandlung gab die Beschwerdeführerin an, dass sie nur ein einziges Mal Kontakt

mit IS-Leuten gehabt habe, und dass der IS inzwischen nicht mehr an der Macht sei. Der Beschwerdeführerin droht

daher im Falle einer Rückkehr nach Deir ez-Zor keine Verfolgung durch Anhänger des IS.

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr nicht Verfolgung aufgrund des Umstandes

droht, dass sie eine Frau ist, beruht auf den aktuellen Länderberichten, aus denen zwar hervorgeht, dass insbesondere

extremistische Gruppierungen wie der IS Frauen diskriminierenden Beschränkungen aussetzten, dass aber

andererseits gerade diese Gruppierungen de facto gänzlich zurück- bzw. In den Untergrund gedrängt sind, sodass sie

nicht in der Lage sind, das Alltagsleben - insbesondere von Frauen -

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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